
Kapitel 2

Regeln und Regelmäßigkeiten

2.1 Regeln und Normen

1. Regeln
2. Normative Regeln
3. Normen und sprachliche Äußerungen
4. Konstitutive Regeln.

5. Prognostische und poietische Regeln
6. Voraussagen und Erwartungen
7. Regelwissen und Kompetenzen

2.2 Regelmäßigkeiten

1. Regelmäßigkeiten und deskriptive Regeln
2. Normen und Verhaltensregelmäßigkeiten
3. Folgen Menschen in ihrem Verhalten Regeln?

Für die Sozialforschung ist eine Beschäftigung mit Regeln in doppelter Hin-
sicht relevant. Einerseits weil Regeln für die Formulierung des durch sie zu
gewinnenden Wissens erforderlich sind, und zwar selbst dort, wo sie sich
darauf beschränkt, empirische Regelmäßigkeiten zu ermitteln. Andererseits
aber auch deshalb, weil die Menschen, mit deren gesellschaftlichen Verhält-
nissen sich die Sozialforschung beschäftigt, selbst Regeln – und zwar sowohl
epistemische als auch normative Regeln – verwenden, um Bedingungen des
gesellschaftlichen Lebens zu gestalten und um sich in diesen Bedingungen
zu orientieren. In diesem Kapitel wird deshalb versucht, einen allgemeinen
Regelbegriff zu entwickeln, der epistemische und normative Regeln um-
fasst und Zusammenhänge zwischen ihnen reflektierbar macht. Außerdem
wird eine Unterscheidung zwischen Regeln und Regelmäßigkeiten vorge-
schlagen.

2.1 Regeln und Normen

1.Regeln. Die Brockhaus-Enzyklopädie (Studienausgabe 2001, Bd.18: 159)
gibt folgende Erläuterung:

”
Regel [aus mlat. regula >Ordensregel<, von lat.

regula >Richtholz<, >Richtschnur<; >Regel<], 1) allg.: Richtlinie, Norm,
Vorschrift.“ Weitere Erläuterungen betreffen spezielle Wortverwendungen,
von denen hier abgesehen werden kann. Bemerkenswert ist, dass es viele
weitere Worte mit einer ähnlichen Bedeutung gibt: Anweisung, Rezept,
Verfahren, Methode, Maxime, Kanon, Gesetz; außerdem kann das Wort
in zahlreichen Wortverbindungen verwendet werden, zum Beispiel kann
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man von Spielregeln, Ordensregeln und Verkehrsregeln sprechen. Es er-
scheint aussichtslos, eine Wortbedeutung zu fixieren, die allen Verwen-
dungsmöglichkeiten gerecht werden kann. Um dennoch einen möglichst
allgemeinen Zugang zu einem Verständnis von Regeln zu gewinnen, orien-
tiere ich mich an folgenden Überlegungen zum Wortgebrauch:

– Regeln können als gedankliche Hilfsmittel zur Orientierung im Denken
und Handeln verstanden werden; also als Hilfsmittel für menschliche
Tätigkeiten, aber als gedankliche Hilfsmittel im Unterschied zu materi-
ellen Hilfsmitteln wie zum Beispiel Straßen und Computer.

– Als Hilfsmittel für Tätigkeiten sind Regeln von den Tätigkeiten, in de-
nen Menschen Regeln verwenden – ihnen folgen, sich an ihnen orientie-
ren, mit ihrer Hilfe Tätigkeiten strukturieren oder argumentieren oder
Erwartungen bilden –, zu unterscheiden. Zum Beispiel ist ein Kochre-
zept von den Tätigkeiten zu unterscheiden, in denen man dem Rezept
entsprechend ein Gericht zubereitet.

– Regeln haben (unbestimmt) viele Anwendungsfälle. Die Aufforderung,
in einer bestimmten Situation etwas Bestimmtes zu tun, ist deshalb
keine Regel; wohl aber könnte eine Regel in der Anweisung bestehen,
dass immer dann, wenn eine Situation einer bestimmten Art vorliegt,
etwas Bestimmtes getan werden soll.

– Regeln können auf viele unterschiedliche Weisen formuliert werden. Oft
kann ein sprachliches Schema der folgenden Form verwendet werden:
Wenn eine Situation des Typs . . . vorliegt, dann {ist, kann, wird (wahr-
scheinlich), soll, darf, . . . } . . . {sein, geschehen, getan werden, . . .}. Ich
nehme jedoch nicht an, dass alle Regeln in dieser Form ausgedrückt
werden können.

– Dass es eine Regel gibt, soll zunächst nur bedeuten, dass sie formuliert
werden kann und dass vorstellbar ist, dass sie verwendet werden könnte.
Der Begriff einer Regel impliziert somit keine Festlegungen oder Annah-
men über ihre Geltung (so dass auch die Frage, was die Geltung einer
Regel bedeuten soll, zunächst offen bleiben kann).

Es soll also ein weit gefasster Regelbegriff verwendet werden, der sich nicht
von vornherein nur auf einen bestimmten Typ von Regeln bezieht. Insbe-
sondere erscheint es mir sinnvoll, die Diskussion nicht von vornherein nur
auf Regeln einzuschränken, die sich (normativ) auf menschliches Verhalten
beziehen.

Somit stellt sich die Frage, wie man Regeln unterscheiden kann. Geht
man davon aus, dass Regeln Hilfsmittel zur theoretischen und praktischen
Orientierung sind, liegt es nahe, auf unterschiedliche Verwendungszwecke
zu achten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit können dann folgende Un-
terscheidungen getroffen werden: (a) normative Regeln, durch die festge-
legt wird, wie sich Menschen oder andere Lebewesen oder Dinge verhalten
sollen oder wie sie beschaffen sein sollen; (b) konstitutive Regeln, durch
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die Bedeutungen festgelegt werden; (c) deskriptive Regeln, die zur Be-
schreibung empirischer Regelmäßigkeiten dienen; (d) prognostische Regeln,
durch die angegeben wird, wie sich in der menschlichen Erfahrungswelt
identifizierbare Objekte oder Sachverhalte (unter bestimmten Bedingun-
gen) verhalten; (e) poietische Regeln, die zeigen, wie Menschen durch ihre
Tätigkeiten etwas bewirken können. Es gibt noch andere Arten von Regeln,
etwa Regeln für logisches und mathematisches Schließen und Regeln, die
zur Konstruktion von Modellen verwendet werden. Im Folgenden werden
zunächst nur die zuerst genannten Regeln näher besprochen.

2. Normative Regeln. Eine normative Regel legt fest, wie ein Objekt, ein
Sachverhalt, ein Verhalten oder eine Tätigkeit, ggf. unter bestimmten Be-
dingungen, beschaffen (oder nicht beschaffen) sein soll. Als eine Regel be-
zieht sie sich auf (unbestimmt) viele Anwendungsfälle; als Beispiel kann
man an die normative Regel denken, dass Autofahrer bei einer roten Ampel
anhalten sollen.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist, dass durch normative Regeln keine
Aussagen über die Beschaffenheit von Sachverhalten in der menschlichen
Erfahrungswelt getroffen werden. Eine normative Regel legt fest, wie ein
Objekt, Sachverhalt oder Verhalten (unter bestimmten Bedingungen) be-
schaffen sein soll . Es ist auch klar, dass das, was durch eine normative Re-
gel gefordert wird, nicht durch die Regel selbst bewirkt werden kann. Zum
Beispiel kann die normative Regel, dass Autofahrer vor einer roten Ampel
anhalten sollen, nicht bewirken, dass dies auch tatsächlich geschieht.

Nicht nur können normative Regeln nichts bewirken, sie können auch
keine Forderungen stellen. Sagt man, dass eine normative Regel etwas for-
dert, handelt es sich um eine metaphorische Sprechweise; denn nur Men-
schen können Forderungen aufstellen. Wie später genauer besprochen wird,
muss man sich auf Menschen beziehen, um Geltungsansprüche für Nor-
men zu verstehen. Solange Geltungsansprüche unbestimmt bleiben können,
kann man aber Formulierungen verwenden, in denen normative Regeln als
grammatikalische Subjekte von Forderungen auftreten, ohne Missverständ-
nisse befürchten zu müssen.

Normative Regeln fordern nicht immer ein genau bestimmtes Verhal-
ten. Oft handelt es sich um Regeln, durch die Handlungsmöglichkeiten
festgelegt werden. Diese Betrachtungsweise erscheint insbesondere dann
angemessen, wenn man sich auf Systeme normativer Regeln bezieht, durch
die Praxisformen normiert werden; zum Beispiel Regeln für Gesellschafts-
spiele, Verkehrsregeln, Arbeitsverträge.1 Der normative Anspruch besteht
dann allgemein formuliert darin, dass das Verhalten den normativen Re-
geln entspricht.

1Diese Betrachtungsweise erlaubt es auch, die von Hart (1973: 47ff.) als eine beson-
dere Sorte von Rechtsregeln charakterisierten Ermächtigungsregeln als eine Variante
normativer Regeln aufzufassen.
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Wichtig ist schließlich, dass sich normative Regeln keineswegs immer
unmittelbar auf menschliches Verhalten beziehen. So gibt es z.B. norma-
tive Regeln, die sich auf das Verhalten oder auf Eigenschaften von Tieren
beziehen. Weiterhin kann man an technische Normen denken, durch die
Eigenschaften oder Verhaltensweisen technischer Artefakte festgelegt wer-
den.2 Zwar bedarf es stets menschlicher Tätigkeiten, um das, was die Norm
fordert, zu realisieren (z.B. durch eine der normativen Regel entsprechende
Konstruktion und Verwendung der Artefakte); insofern sind die Subjekte
normativer Regeln (wie auch aller anderen Arten von Regeln) stets Men-
schen. Davon unabhängig kann jedoch von den Sachverhalten oder Ver-
haltensweisen gesprochen werden, die durch eine Regel normiert werden
sollen; sie werden im Folgenden als thematischer Bezug einer normativen
Regel bezeichnet.3 (Offenbar kann analog auch bei nicht-normativen Re-
geln von einem thematischen Bezug geprochen werden.)

Eine wichtige Implikation besteht darin, dass normative Regeln kei-
neswegs immer angeben, wie das, was durch sie gefordert wird, realisiert
werden kann. Dies gilt (bestenfalls) bei normativen Regeln, die sich un-
mittelbar auf menschliches Verhalten beziehen. Sehr oft wird jedoch durch
die Formulierung einer normativen Regel offen gelassen, wie sie realisiert
werden kann (soll); man denke zum Beispiel an die normative Regel, dass
Kinder lesen und schreiben lernen sollen.

3. Normen und sprachliche Äußerungen. Das Wort ‘Norm’ wird in un-
terschiedlichen Bedeutungen verwendet. In diesem Text verwende ich es
gleichbedeutend mit ‘normative Regel’. Daraus ergeben sich einige Un-
terscheidungen. Normen (i.S. normativer Regeln) sind Vorstellungen, die
gedanklich fixiert und sprachlich kommuniziert und dadurch intersubjek-
tiv vergegenwärtigt werden können. Normen müssen also von sprachlichen
Äußerungen, deren Gegenstand oder Inhalt sie bilden (können), unterschie-
den werden. Insbesondere müssen sie von normativen und auffordernden
Äußerungen unterschieden werden.4

Unter normativen Äußerungen verstehe ich Äußerungen, durch die ein
Geltungsanspruch für eine Norm ausgesprochen wird; zum Beispiel:

”
Ver-

sprechen sollen gehalten werden.“
”
Autofahrer sollen bei einer roten Ampel

anhalten.“
”
Beim Schachspiel darf ein Läufer nur diagonal bewegt wer-

den.“ Wenn es sich um normative Äußerungen handelt, wird unterstellt,
dass der Sprecher den jeweils formulierten normativen Anspruch vertritt.
Natürlich kann man sich auch auf normative Regeln beziehen, ohne selbst
(als Sprecher) einen Geltungsanspruch zu vertreten; zum Beispiel:

”
Beim

2Man kann beispielsweise an die DIN-Normen denken; vgl. Böhme und Hartlieb (1984).

3Auf diesen thematischen Bezug bezieht sich wohl auch meistens die Unterscheidung
zwischen sozialen Regeln (für das Verhalten von Menschen) und technischen Regeln
(für das Verhalten und die Eigenschaften technischer Artefakte).

4Ich verwende hier und im Folgenden das Wort ‘Äußerungen’ anstelle von ‘Aussagen’,
um deutlich zu machen, dass menschliche Tätigkeiten (Sprechhandlungen) gemeint sind.
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Schachspiel gibt es die Regel, dass Läufer nur diagonal bewegt werden
dürfen.“

Weiterhin müssen Normen von auffordernden Äußerungen unterschie-
den werden. Damit sind in diesem Text Äußerungen gemeint, durch die
eine Bitte, Empfehlung, Forderung, Aufforderung oder ein Befehl ausge-
sprochen wird; zum Beispiel:

”
Bitte öffne die Tür.“

”
Halt’ an; die Ampel

zeigt rot.“ Offenbar unterscheiden sich Äußerungen dieser Art von nor-
mativen Äußerungen. Durch auffordernde Äußerungen wird keine Norm
ausgesprochen, die in allen Situationen einer bestimmten Art gelten soll,
sondern sie beziehen sich auf eine jeweils gegebene Situation, in der etwas
Bestimmtes gefordert wird (wobei es für die Modalitäten der Aufforderung
ein breites Spektrum gibt, das von Bitten bis zu Befehlen reicht). Zum Bei-
spiel sagt eine Mutter zu ihrem Kind:

”
Mach’ bitte Deine Schularbeiten.“

Das wäre ein Beispiel für eine auffordernde Äußerung. Sagt sie dagegen,
dass Kinder regelmäßig ihre Schularbeiten machen sollen, macht sie eine
normative Äußerung; d.h. dann formuliert sie eine Norm (normative Regel)
und vertritt einen Geltungsanspruch für diese Norm.

4. Konstitutive Regeln. Die Idee, konstitutive Regeln als einen eigenständi-
gen Typ von Regeln zu konzipieren, wurde insbesondere von John R. Searle
verbreitet. In einer frühen Arbeit über Sprechakte hat Searle den Grund-
gedanken folgendermaßen erläutert:

”
I want to clarify a distinction between two different sorts of rules, which I shall

call regulative and constitutive rules. I am fairly confident about the distinction,
but do not find it easy to clarify. As a start, we might say that regulative rules
regulate antecedently or independently existing forms of behavior; for example,
many rules of etiquette regulate inter-personal relationships which exist indepen-
dently of the rules. But constitutive rules do not merely regulate, they create
or define new forms of behavior. The rules of football or chess, for example, do
not merely regulate playing football or chess, but as it were they create the very
possibility of playing such games. The activities of playing football or chess are
constituted by acting in accordance with (at least a large subset of) the appro-
priate rules. Regulative rules regulate a pre-existing activity, an activity whose
existence is logically independent of the rules. Constitutive rules constitute (and
also regulate) an activity the existence of which is logically dependent on the
rules.“ (Searle 1969: 33f.)

Allerdings gelangt man nicht ohne weiteres zu einer klaren Unterscheidung.
Zum Beispiel gibt es Regeln für Fussballspiele; aber wäre es unmöglich,
Fußball zu spielen, wenn es diese Regeln nicht gäbe? Zwar ist richtig, dass
man ohne diese Regeln nicht ihnen gemäß Fußball spielen könnte, aber
dieses Argument könnte ebenso bei regulativen Regeln angeführt werden.
Gäbe es beispielsweise keine Verkehrsregeln, könnte man sich im Straßen-
verkehr nicht ihnen gemäß verhalten. Insofern liefert Searles Überlegung
keine ausreichende Begründung für eine Unterscheidung zwischen regula-
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tiven und konstitutiven Regeln.5

Um zu einer brauchbaren Definition zu gelangen, kann jedoch an fol-
gende sprachliche Form angeknüpft werden, die Searle (1969: 35) für kon-
stitutive Regeln vorgeschlagen hat: X counts as Y in context C. Orientiert
man sich an diesem Schema, dienen konstitutive Regeln dem Zweck, Ob-
jekten, Verhaltensweisen oder Situationen Bedeutungen zu verleihen. Zum
Beispiel: Definitionen sprachlicher Ausdrücke, die Regeln des ASCII-Codes
zur Fixierung der Bedeutung von Bit-Mustern und die Regeln, durch die
die Bedeutung von Lichtsignalen im Straßenverkehr oder von Schallsigna-
len in der Schifffahrt festgelegt werden. Versteht man konstitutive Regeln
in diesem Sinn, kann man auch noch einmal die anfangs zitierte Überle-
gung von Searle verfolgen. Denn man kann offenbar sagen, dass es durch
konstitutive Regeln möglich wird, Tätigkeiten, Objekten oder Situationen
eine intersubjektiv vermittelbare Bedeutung zu geben.

5. Prognostische und poietische Regeln. Im Unterschied zu normativen Re-
geln dienen prognostische Regeln dem Zweck, einschätzbar zu machen,
was unter bestimmten Bedingungen wahrscheinlich der Fall war oder sein
wird. Prognostische Regeln beziehen sich also auf (vergangene oder in der
Zukunft mögliche) Sachverhalte oder Prozesse in der menschlichen Erfah-
rungswelt. Instruktiv ist ein Vergleich mit normativen Regeln, zum Bei-
spiel: (1) Ein Autofahrer soll vor einer roten Ampel anhalten. (2) Ein Au-
tofahrer wird (wahrscheinlich) vor einer roten Ampel anhalten. Im ersten
Fall handelt es sich um eine normative, im zweiten Fall um eine progno-
stische Regel. Es ist offensichtlich, dass weder (2) aus (1) noch umgekehrt
(1) aus (2) ableitbar ist.

Eine wichtige Variante prognostischer Regeln entsteht, wenn das Zu-
standekommen des durch die Regel vorausgesagten Sachverhalts auch von
Tätigkeiten derjenigen Person (oder Personen) abhängt, auf die als Sub-
jekt der Regelverwendung Bezug genommen wird. Solche Regeln zeigen,
wie Menschen durch Tätigkeiten bestimmte Wirkungen erzielen können,
ich nenne sie deshalb poietische Regeln. Zum Beispiel: Indem man ein
Streichholz an einer rauhen Fläche reibt, kann man es zur Entzündung
bringen. Offenbar hängt das Ergebnis auch davon ab, wie sich ein mensch-
licher Akteur verhält.

So allgemein formuliert gilt die Aussage allerdings auch für viele pro-
gnostische Regeln, die keine poietischen Regeln sind, zum Beispiel für die
oben unter (2) angegebene Regel. Denn was geschehen wird, wenn sich ein
Autofahrer einer roten Ampel nähert, hängt offenbar auch und vor allem
von seinem Verhalten ab. Aber im Unterschied zum Streichholz-Beispiel
kann man mit dieser Regel keine Wirkungen hervorbringen; das Gesche-
hen, auf das sich die Regel bezieht, läuft im einen Fall unabhängig, im
anderen Fall nicht unabhängig von dem Verhalten derjenigen Personen ab,

5Weitere kritische Überlegungen findet man bei M. Black (1962: 123f.), T. Sander
(2006).
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die sich mithilfe der Regel orientieren. Also kann man unterscheiden: Pro-
gnostische Regeln, die aus einer Beobachterperspektive formuliert werden
können; und poietische Regeln, die aus einer Akteursperspektive formu-
liert werden müssen und bei denen das Geschehen, auf das sich die Regel
bezieht, auch von Tätigkeiten eines als Akteur konzipierten Subjekts der
Regelverwendung abhängt. Natürlich darf nicht vergessen werden, dass
auch bei vielen (nicht allen) prognostischen Regeln, die aus einer Beob-
achterperspektive formuliert werden können, das Geschehen, auf das sich
die Regel bezieht, von menschlichen Tätigkeiten abhängt.

Obwohl poietische Regeln als ein Sonderfall prognostischer Regeln be-
trachtet werden können, weisen sie auch Ähnlichkeiten mit normativen
Regeln auf. Man muss es

”
richtig machen“, um mithilfe und entsprechend

der Regel die beabsichtigte Wirkung zu erzielen. Darauf zu achten ist wich-
tig, denn das Kennen- und Verwendenlernen poietischer Regeln ist für das
menschliche Leben von grundlegender Bedeutung. Man kann wohl vermu-
ten, dass sich die meisten Menschen in den meisten ihrer Tätigkeiten an
vorgängig gelernten poietischen Regeln orientieren. Bei dieser Aussage set-
ze ich natürlich einen weit gefassten Begriff poietischer Regeln voraus und
beziehe mich nicht nur auf technische Regeln. Zum Beispiel kann man auch
an Regeln für Fußball- oder Schachspiele, an Regeln für korrektes Sprechen
und Schreiben und an Regeln zur Berechnung statistischer Mittelwerte und
Korrelationen denken. All dies sind poietische Regeln, die auch als norma-
tive Regeln betrachtet werden können, insofern sie festlegen, wie etwas
richtig (= der Regel entsprechend) gemacht werden kann.

6. Voraussagen und Erwartungen. Prognostische (und poietische) Regeln
können sowohl für Voraussagen als auch zur Bildung von Erwartungen
verwendet werden. Beides sollte unterschieden werden. Voraussagen sind
Aussagen und setzen zu ihrem Verständnis nicht unbedingt einen bestimm-
ten individuellen Subjektbezug voraus. Dagegen beziehen sich Erwartun-
gen darauf, was jeweils bestimmte Menschen in bestimmten Situationen
erwarten; sie charakterisieren Verfassungen, in denen sich Menschen befin-
den. Während Voraussagen (post factum) wahr oder falsch sein können,
werden Erwartungen erfüllt oder enttäuscht.

Erwartungen müssen insbesondere von normativen Äußerungen unter-
schieden werden. Ich betone dies, weil in der soziologischen Literatur oft
von

”
normativen Erwartungen“ gesprochen wird.6 Dabei handelt es sich

jedoch nicht um Erwartungen. Wenn beispielsweise eine Mutter zu ihrem
Kind sagt: Ich erwarte, dass Du heute Deine Schulaufgaben machst! dann
meint sie tatsächlich, dass das Kind dies tun soll . Die Mutter mag auch
glauben, dass ihr Kind ihrer Forderung entsprechen wird, und somit ein
entsprechendes Verhalten erwarten. Diese Erwartung ist jedoch von der
zunächst ausgesprochenen Forderung logisch unabhängig.

6Vgl. etwa Homans (1951: 123f.), Luhmann (1972: 42ff., 1986: 22), Dux (1980), Opp
(1983: 4), Krawietz (1993).
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Natürlich können sich Erwartungen auf normativ geforderte Zustände
oder Verhaltensweisen richten. Zum Beispiel kann man erwarten, dass der
Inhalt einer Verpackung ungefähr der Aufschrift entspricht und dass ein
Autofahrer, der sich einer roten Ampel nähert, dort anhält. Aber solche
Erwartungen können nicht aus (entsprechenden) normativen Regeln ab-
geleitet werden; und umgekehrt gilt, dass Erwartungen keine normativen
Stellungnahmen beinhalten. Wer etwas erwartet, sagt dadurch nicht zu-
gleich, dass das, was er erwartet, der Fall sein sollte.7 Eine Erwartung
impliziert nicht einmal eine entsprechende Voraussage. Man kann etwas
erwarten, ohne zugleich zu behaupten, dass das, was man erwartet, wahr-
scheinlich eintreffen wird.

7. Regelwissen und Kompetenzen. Folgt man den bisherigen Überlegungen,
sind Regeln keine empirisch feststellbaren Sachverhalte. Dagegen kann man
(in erster Näherung) sagen, dass Regeln als Vorstellungen existieren, die
sprachlich formuliert und dadurch intersubjektiv vergegenwärtigt werden
können. Diese Formulierung entspricht der hier verfolgten Leitidee, Regeln
als geistige Hilfsmittel menschlicher Tätigkeiten zu begreifen.

Dieser Ansatz zum Verständnis von Regeln hat eine wichtige Implikati-
on: Man muss Regeln kennen, um sie als Hilfsmittel verwenden zu können.
Dies ist unmittelbar evident, wenn Regeln für kognitive Zwecke verwendet
werden. Um beispielsweise eine Wettervoraussage machen zu können, muss
man nicht nur über geeignete Daten verfügen, sondern auch Regeln ken-
nen, mit deren Hilfe aus den Daten eine Prognose gewonnen werden kann.
Entsprechend verhält es sich bei poietischen Regeln: Man muss sie kennen,
um mit ihrer Hilfe bestimmte Wirkungen hervorbringen zu können. Man
kann zum Beispiel nur dann ein bestimmtes, durch ein Rezept definiertes
Gericht zubereiten, wenn man das Rezept kennt.

Allerdings sind zwei ergänzende Überlegungen erforderlich. Erstens ist
wichtig, dass in vielen Fällen Kompetenzen, die zunächst auf einem Erler-
nen von Regeln beruhen, habitualisiert werden können. Es ist dann nicht
mehr erforderlich, sich explizit (bewusst) an zunächst gelernten Regeln
zu orientieren, um sich den Regeln entsprechend zu verhalten. Bei dieser
Betrachtung wird vorausgesetzt, dass es einen vorgängigen Lernprozess ge-
geben hat, in dem Regeln gelernt worden sind. Es handelt sich dann um
eine Kompetenz, die auf einem vorgängig erworbenen Regelwissen beruht,
das bei Bedarf reflektiert und kommuniziert werden kann.

Hier setzt eine zweite Überlegung ein: dass keineswegs alle Kompeten-
zen auf einem vorgängig erlernten Regelwissen beruhen. Dies folgt schon
daraus, dass das Erlernen von Regeln selbst Kompetenzen (insbesondere
elementare sprachliche Kompetenzen) voraussetzt, die infolgedessen nicht

7Mit dieser Feststellung soll natürlich nicht bestritten werden, dass es im umgangs-
sprachlichen Reden von Erwartungen oft einen normativen Bedeutungsaspekt gibt.
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wiederum auf einem vorgängig erworbenen Regelwissen beruhen können.8

Man kann auch daran denken, dass in vielen Fällen Kompetenzen ohne ein
Erlernen von Regeln erworben werden können.9

Beide Überlegungen setzen ein bestimmtes Verständnis von Regeln vor-
aus: dass Regeln sprachlich formulierbare Hilfsmittel (zur Orientierung im
Denken und Handeln) sind. Infolgedessen kann nur dann sinnvoll davon
gesprochen werden, dass Menschen Regeln kennen, wenn sie diese Regeln
vergegenwärtigen und kommunizieren können. Man gelangt zu anderen
Überlegungen, wenn man glaubt, dass es so etwas wie

”
implizites Regel-

wissen“ geben kann.10 Es ist deshalb nützlich, zwei Konzeptionen von Re-
gelwissen explizit zu unterscheiden:

a) In einer ersten Bedeutung meint ‘eine Regel kennen’, dass man sich
gedanklich auf die Regel (qua Regel) beziehen kann und in der Lage
ist, an einer Kommunikation über die Regel teilzunehmen.

b) In einer vollständig anderen Bedeutung meint ‘eine Regel kennen’, dass
man sich entsprechend der Regel verhalten kann.11

Es ist offensichtlich, dass (b) bestenfalls bei Regeln verwendet werden kann,
deren thematischer Bezug menschliches Verhalten ist. Weiterhin hat diese
Konzeption zur Folge, dass man nicht mehr davon sprechen kann, dass
menschliches Handeln (teilweise) auf einer Kenntnis von Regeln beruhen
kann; denn eine solche Aussage würde dann zu einer sinnlosen Tautologie.
Und schließlich, das scheint mir der entscheidende Einwand zu sein, ver-
kennt diese Konzeption, dass der praktische Sinn von Regeln hauptsächlich
in ihrer Verwendung als Hilfsmittel zur Rationalisierung und Gestaltung
menschlicher Praxis besteht und dass diese Verwendung es erforderlich
macht, dass Regeln reflektiert und kommuniziert werden können.12

Ich verwende in diesem Text die zuerst unter (a) genannte Konzepti-
on. Es sollte indessen deutlich geworden sein, dass sich diese Konzeption
nicht gegen Überlegungen richtet, die bei Kompetenzen ansetzen.13 Ihr we-
sentlicher Sinn besteht vielmehr darin, deutlich zu machen, dass Regeln als

8Man vgl. hierzu Schneider (2002).

9Darauf hat bereits Waismann (1976: 192) hingewiesen. Natürlich kann man dann im-
mer noch unterscheiden, ob die Kompetenz sich auf ein praktisches Können beschränkt
oder durch ein Regelwissen reflektiert und kommuniziert werden kann.

10Man vgl. etwa Fisher (1975).

11So heißt es beispielsweise bei Snyder (1971: 167):
”
Knowing certain rules often requi-

res nothing more than that one be able to engage in the related rule-governed activity.“
Ähnlich heißt es bei Sichler (1991: 70):

”
Wer einer Regel folgend handelt, muß demnach

die Regel, die seinem Handeln zugrundeliegt, nicht nennen können. Die Regel kennen,
heißt, nach der Regel handeln können, nicht aber wissen zu müssen, welche Regel mei-
nem Handeln zugrundeliegt.“

12Vgl. auch die kritischen Überlegungen von N. Pleasants (1999: 69f.).

13Ich erwähne dies, da man gelegentlich Formulierungen findet, die einen solchen Ge-
gensatz nahelegen; man vgl. beispielsweise Krämer und König (2002: 12).
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gedankliche Hilfsmittel zum Explizit-Machen und zur Ausweitung und Ra-
tionalisierung von Kompetenzen betrachtet werden können. Infolgedessen
erscheint es auch falsch, einen einfachen Gegensatz von primären (ungere-
gelten) und sekundären (auf Regelwissen beruhenden) Kompetenzen an-
zunehmen. Denn vermutlich für die meisten Kompetenzen, die Menschen
schon besitzen, wenn sie zur Welt kommen, oder im Laufe ihres Lebens
lernen, gibt es ein ihre Ausübung begleitendes und sich entwickelndes Re-
gelwissen.

2.2 Regelmäßigkeiten

1. Regelmäßigkeiten und deskriptive Regeln. Wie zu zeigen versucht wur-
de, können Regeln als gedankliche Hilfsmittel zur Orientierung im Denken
und Handeln verstanden werden. Regeln sind somit keine Sachverhalte,
weder empirisch feststellbare noch sonstwie vorstellbare Sachverhalte. An-
dererseits gibt es Sachverhalte, die gewisse Regelmäßigkeiten aufweisen,
zum Beispiel:

+ × + × + × + × + × + × + × + × + × + ×

Es handelt sich um einen Sachverhalt, der beschrieben werden kann. Man
kann beispielsweise sagen, dass dieser Sachverhalt aus 20 Objekten be-
steht, die in Form einer Reihe hintereinander angeordnet sind. Weiterhin
kann man sagen, dass diese Objekte in einer bestimmten Weise regelmäßig
angeordnet sind: Nach jedem +-Objekt kommt ein ×-Objekt, und umge-
kehrt kommt nach fast allen ×-Objekten ein +-Objekt. Orientiert man
sich an Beispielen dieser Art, gelangt man zu folgendem Begriffsverständ-
nis: dass eine Regelmäßigkeit dann vorliegt, wenn sich bestimmte Aspekte
eines Sachverhalts oder einer Menge von Sachverhalten auf ähnliche Weise
wiederholen.14

Geht man von dieser Leitidee aus, benötigt man zur Feststellung von
Regelmäßigkeiten stets einen Kontext, in dem von Wiederholungen ge-
sprochen werden kann. Hauptsächlich kann man an drei (kombinierbare)
Möglichkeiten denken: (a) Regelmäßigkeiten in der Zeitdimension; zum
Beispiel: das regelmäßige Ticken einer Uhr oder die regelmäßige Folge der
Wochentage oder bestimmter Feiertage. (b) Regelmäßigkeiten in räumli-
chen Dimensionen. Hierhin gehört etwa das zu Beginn dieses Abschnitts
angeführte Beispiel, in dem eine Regelmäßigkeit in einer eindimensiona-
len räumlichen Aufeinanderfolge von Objekten festgestellt werden kann.
(c) Mit statistischen Methoden ermittelbare Regelmäßigkeiten in der Be-
schaffenheit oder im Verhalten von Objekten, die zu einer statistischen
Gesamtheit zusammengefasst worden sind.

14Diese allgemeine Formulierung soll beinhalten, dass Sachverhalte (oder Mengen von
Sachverhalten) mehr oder weniger regelmäßig verfasst sein können und Regelmäßigkeit
insofern als eine graduell abstufbare Eigenschaft aufgefasst werden kann.
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Folgt man diesen Überlegungen, sind Regeln und Regelmäßigkeiten
grundsätzlich zu unterscheiden. Zwar liegt es oft nahe, eine Regelmäßigkeit
als einen Sachverhalt (oder eine Menge von Sachverhalten) zu beschreiben,
bei dem (oder bei denen) bestimmte Aspekte einer Regel folgen. Auch in
diesen Fällen ist jedoch die Regelmäßigkeit (als Aspekt eines Sachverhalts)
von der Regel, die zu ihrer Darstellung verwendet wird, zu unterscheiden.

Regeln, die zur Darstellung von Regelmäßigkeiten verwendet werden,
können als deskriptive Regeln bezeichnet werden. Die Bezeichnung soll
deutlich machen, dass die Regel in diesem Fall dazu dient, eine Beschrei-
bung zu erzeugen. Die begriffliche Differenz zwischen der Regel und der mit
ihrer Hilfe erzeugten Beschreibung eines Sachverhalts wird natürlich durch
diesen Verwendungszweck nicht aufgehoben. Es ist auch bemerkenswert,
dass deskriptive Regeln nicht ohne weiteres für prognostische Zwecke ver-
wendet werden können; denn als deskriptive Regeln beziehen sie sich nur
auf bereits realisierte Sachverhalte. Zum Beispiel beziehen sich die mit sta-
tistischen Methoden ermittelbaren deskriptiven Regeln zunächst nur auf
die Daten, anhand derer sie konstruiert worden sind. Voraussagen bezie-
hen sich dagegen (in den meisten Fällen) auf mögliche Sachverhalte, für
die es (noch) keine Daten gibt.

2. Normen und Verhaltensregelmäßigkeiten. Folgt man den bisherigen
Überlegungen, sind insbesondere normative Regeln und Verhaltensre-
gelmäßigkeiten zu unterscheiden. Wenn sich normative Regeln auf das
Verhalten von Menschen beziehen, geben sie an, wie es beschaffen sein
soll. Dagegen bezieht sich der Begriff einer Verhaltensregelmäßigkeit auf
eine Regelmäßigkeit, die im Verhalten von Menschen in einem bestimmten
zeitlich und räumlich abgegrenzten Kontext festgestellt werden kann.

Sozialforscher sind oft damit beschäftigt, mithilfe von Daten Re-
gelmäßigkeiten im Verhalten von Menschen zu finden. Normen können je-
doch nicht durch Verhaltensregelmäßigkeiten definiert werden.15 Es wäre
auch irreführend, von zwei unterschiedlichen Normbegriffen zu sprechen
(was manchmal in Übersichtsartikeln vorgeschlagen wird16), denn Verhal-
tensregelmäßigkeiten weisen qua Regelmäßigkeiten überhaupt keinen be-
grifflichen Zusammenhang mit Normen auf. Beschränkte man sich auf den
Begriff einer Verhaltensregelmäßigkeit, könnte man nicht einmal die Frage
stellen (aus der die empirischen Untersuchungen oft ihren Sinn gewinnen),
ob bzw. wie Menschen sich an Normen orientieren und ihnen in ihrem
Verhalten entsprechen. Denn bereits um die Frage formulieren zu können,
benötigt man einen unabhängig von Verhaltensregelmäßigkeiten definier-
ten Normbegriff, mit dem man sich auf ein normativ gefordertes Verhalten
beziehen kann.

15Allerdings ist das gelegentlich versucht worden, beispielsweise von Popitz (1967, 1980).

16Man vgl. etwa den Eintrag zum Stichwort ‘Norm’ in Endruweit und Trommsdorff
(2002: 386).
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3. Folgen Menschen in ihrem Verhalten Regeln? Im Anschluss an die
Überlegungen in § 7 von Abschnitt 2.1 kann eine oft geäußerte Idee be-
sprochen werden: dass Menschen in ihrem Verhalten

”
Regeln folgen“. Die

Anführungszeichen sollen andeuten, dass die Formulierung ambivalent und
unklar ist.

Eine klare Bedeutung kann der Formulierung zunächst nur aus einer
Beobachterperspektive gegeben werden. Die Aussage, dass Menschen Re-
geln folgen, bedeutet dann, dass ein Beobachter im Verhalten von Men-
schen Regelmäßigkeiten feststellen kann.17 Solche Regelmäßigkeiten sagen
aber nicht unmittelbar etwas über die Akteure des jeweils thematisierten
Verhaltens aus. Insbesondere kann man nicht (ohne weiteres) annehmen,
dass die Akteure irgendeine Variante der zur Formulierung der Regelmäßig-
keit verwendeten Regel kennen und zur Orientierung ihres Verhaltens ver-
wenden; nicht einmal kann man (ohne weiteres) annehmen, dass das Ver-
halten der Akteure auf irgendeiner Art von Regelwissen beruht.

Offenbar lässt die Vorstellung, dass ein Beobachter im Verhalten von
Menschen Regelmäßigkeiten feststellen kann, es offen, ob und ggf. wie der
Ausdruck ‘einer Regel folgen’ auch als ein Tun, bei dem sich Akteure auf
eine Regel beziehen, verstanden werden kann. Geht man dieser Frage nach,
kann man zunächst feststellen, dass es viele unterschiedliche Weisen gibt,
in denen Menschen Regeln verwenden können, und dass die Formulie-
rung ‘einer Regel folgen’ bestenfalls in einigen Fällen sinnvoll ist. Wer
beispielsweise eine Regel verwendet, um eine Voraussage zu machen oder
eine Erwartung zu bilden, folgt nicht der Regel (in irgendeiner bestimmten
Bedeutung des Ausdrucks ‘folgen’). Möglicherweise sinnvoll kann die For-
mulierung nur bei (poietischen oder normativen) Regeln werden, die sich
thematisch auf menschliche Tätigkeiten beziehen.

Aber auch in diesen Fällen besteht menschliches Verhalten nicht ein-
fach darin, einer Regel zu folgen; denn Menschen können ihr Verhalten,
mit dem sie einer Regel folgen oder von ihr abweichen, weitgehend vari-
ieren. Insofern liegt es nahe, anstelle des Ausdrucks ‘einer Regel folgen’
davon zu sprechen, dass sich Menschen in ihrem Verhalten an Regeln ori-
entieren (können). Dann gelangt man zu einer Unterscheidung, die von
W.V. Quine (1972: 442) so ausgedrückt worden ist:

”
Behavior fits a rule

whenever it conforms to it; whenever the rule truly decribes the behavior.
But the behavior ist not guided by the rule unless the behaver knows the
rule and can state it. This behaver observes the rule.“ Von einem Men-
schen zu sagen, dass er sein Verhalten an einer Regel orientiert, impliziert
dann die Annahme, dass er die Regel kennt, so wie dies am Ende des vor-
angegangenen Paragraphen erläutert wurde. Natürlich können die Formen
der Orientierung sehr unterschiedlich sein; es gibt ein breites Spektrum

17Entsprechend der Bemerkung am Ende von § 6 lässt sich hier die Idee anschließen,
dass es auch prognostische Regeln gibt, mit denen das Verhalten von Menschen (unter
bestimmten Bedingungen) vorausgesagt werden kann.
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von Möglichkeiten, das von einer bewussten Orientierung am Wortlaut ei-
ner Regel bis hin zu einer weitgehenden Habitualisierung reicht, bei der
die Regel nur noch bei einer gelegentlich stattfindenden Reflexion explizit
thematisiert wird.


